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► Nr.  VO/2015/02985
öffentlich

Lübeck, 08.09.2015
Antwort

Verantwortliche Bereiche:
2.500 - Soziale Sicherung

Bearbeitung: Nadine Markmann (E-Mail: nadine.markmann@luebeck.de Telefon: 122-6414)

Anfrage von BM Andreas Zander: Unterbringung von Flüchtlingen
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

16.09.2015 Senat Nichtöffentlich zur Kenntnisnahme
22.09.2015 Hauptausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage:
Welche Kosten sind in der Hansestadt Lübeck für die (vorübergehende) Unterbringung von 
Flüchtlingen in Turnhallen entstanden? Bitte aufgeschlüsselt nach den einzelnen Standorten 
sowie Investitionskosten und variablen Kosten.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Keine Beteiligung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: x Nein
Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: x Nein
Ja (Anlage 1)

Antwort:
Bisher wurden Sporthallen an zwei Standorten für die vorübergehende Unterbringung von 
Flüchtlingen genutzt.

Dabei sind für den jeweiligen Standort folgende Kosten entstanden:
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Sporthalle August-Bebel-Straße:

Es sind Investitionskosten in Höhe von rund 2.000,00 Euro für Tischlerarbeiten, Arbeiten an der 
Elektrik, Auslegung von Teppichboden sowie Aufstellung von Abtrennungen innerhalb der Halle 
entstanden.

Hinzu kommen als variable Kosten die Betriebskosten (Wasser, Abwasser, Müll u.ä.). Über diese liegt 
noch keine Abrechnung vor, sodass über deren Höhe derzeit keine Aussage getroffen werden kann.

Sporthalle Ratekauer-Weg:

Dem Bereich Soziale Sicherung liegen Rechnungen für Investitionskosten in Höhe von rund 43.000,00 
Euro für Brandschutzmaßnahmen, Erstellung von Feuerwehreinsatzplänen, Arbeiten an der Elektrik, 
sowie die Aufstellung von Trennwänden vor.

Eine abschließende Aussage über die tatsächlich entstandenen Investitionskosten für die Herrichtung 
kann noch nicht getroffen werden, da dem Bereich Soziale Sicherung noch nicht alle Rechnungen 
vorliegen.

Weiterhin kommen als variable Kosten die Betriebskosten (Wasser, Abwasser, Müll u.ä.) hinzu. Über 
diese liegt noch keine Abrechnung vor, sodass über deren Höhe derzeit keine Aussage getroffen 
werden kann.

Anlagen :

Senator Sven Schindler
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